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Gesetzliche Bestandteile einer Rechnung
(dient zur Vorlage beim Rechnungsaussteller)
Alle Rechnungen, die im Rahmen des Kleinprojektefonds gefördert werden, 
müssen folgende Bestandteile aufweisen:
Rechnungen bis EUR 150,-- (inkl. USt.):

· Name und Adresse des Rechnungsausstellers/Unternehmers
· Name und Adresse des Rechnungsempfängers (= Projektträger und Adresse lt. Antrag)

· Ausstellungsdatum (muss in der Projektlaufzeit lt. Antrag liegen)
· Rechnungsnummer

· Menge und handelsübliche Bezeichnung der Gegenstände bzw. Art und Umfang der Leistungen

· Tag/Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung

· Projekttitel

· Entgelt und Steuerbetrag in einer Summe

· Steuersatz

· bei Barzahlungen: Hinweis auf die Barzahlung (z.B. „bar bezahlt“, „bar erhalten“ o.ä.) und Datum der Barbezahlung
Rechnungen über EUR 150,-- (inkl. USt.) müssen zusätzlich zu den oben genannten Bestandteilen noch Folgendes enthalten:
· Entgelt für die Lieferung/sonstige Leistung und den anzuwendenden Steuersatz (bei Steuerbefreiung einen Hinweis auf diese)

· den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag

· Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) des Rechnungsausstellers (soweit der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringt, für die das Recht auf Vorsteuerabzug besteht)

